
Bekanntgabe der Beschlüsse - Gemeindevertretung Lüssow vom 18.07.2024 
 
Drucksachennummer Beschluss 
 
Öffentlicher Teil 
 
       Herr Silvio Bothe wird zum Ehren- 

beamten als Bürgermeister ernannt. 
        
       Zum 1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
        wird Herr Stefan Batarow gewählt.   
       Er wird zum Ehrenbeamten als 1. Stell-
       vertreter des Bürgermeisters ernannt. 
 
        Zum 2. Stellvertreter des Bürgermeisters  
        wird Herr Thilo Fröhling gewählt.  
       Er wird zum Ehrenbeamten als 2.  
       Stellvertreter des Bürgermeisters ernannt. 
 
       In den Haupt- und Finanzausschuss wer- 
        den neben dem Bürgermeister die  
       Gemeindevertreter Herr Stefan Batarow,
       Herr Thilo Fröhling, Herr Matthias Specht  
       und Herr Marcus Golatowski benannt. 
 
       In den Ausschuss für Gemeindeent- 
       wicklung, Bau, Verkehr und Umwelt  
       werden die Gemeindevertreter Herr Thilo  
       Fröhling, Herr Andreas Dröge und Herr  
       Matthias Specht sowie als sachkundiger  
       Einwohner Herr Ronald Knüppel benannt. 
 
       In den Ausschuss für Schule, Jugend,  
       Kultur und Sport werden die Gemeinde- 
       vertreter Herr Norbert Briese, Herr  
       Matthias Meier, Herr Matthias Specht und  
       Frau Ellen Kaiser sowie als sachkundige  
       Einwohner Frau Yvonne Bellgardt, Herr  
       Gerd Roschanski und Herr Wilfried  
       Zander benannt. 
 
14/24       Die Hauptsatzung der Gemeinde Lüssow  
       wird beschlossen.  
 
15/24       Die Geschäftsordnung der Gemeinde- 
       vertretung Lüssow wird beschlossen.
      
16/24       Die Gemeindevertretung bevollmächtigt  
       die Kämmereiamtsleiterin des Amtes  
       Güstrow-Land, bei Verhinderung den  
       leitenden Verwaltungsbeamten mit der  
       Vertretung der Gemeinde in der  
       Verbandsversammlung des Kommunalen  
       Anteilseignerverbandes der WEMAG in  
       der 8. Wahlperiode, soweit nicht der  
       Bürgermeister selbst oder einer seiner  
       Stellvertreter dort anwesend ist. 



 
17/24       Die Gemeindevertretung beschließt, das  
       gemeindliche Einvernehmen zu einem  
       Antrag auf isolierte Abweichung nach  
       § 67 Abs. 2 LBauO M-V zu erteilen. 


